
    

Bezirksregierung Detmold Detmold, den 19.03.2024  
Dezernat 33 Dienstgebäude: 
Ländliche Entwicklung, Bodenordnung     Stapenhorststr. 62 
          33615 Bielefeld 
          Telefon: 05231/71-3302 
Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren Ösper-Friedewalde 
Az.: 33 B. 82402   
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
 
 

Einleitung eines beschleunigten Zusammenlegungsverfahrens 

„Ösper-Friedewalde“ gem. § 91 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) im Kreis 

Minden-Lübbecke, Stadt Petershagen und Gemeinde Hille 
 
 
 

Die Bezirksregierung Detmold als Flurbereinigungsbehörde beabsichtigt auf Antrag des 
Wasserverbands Weserniederung (WVW) im Bereich der Stadt Petershagen und der 
Gemeinde Hille (Teile der Gemarkungen Friedewalde und Holzhausen II) ein beschleunigtes 
Zusammenlegungsverfahren nach den Bestimmungen der §§ 91 ff. des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), durchzuführen. 
 
Das Gebiet des geplanten Flurbereinigungsverfahrens ist aus der anliegenden Karte 
ersichtlich. 
 
Der WVW beabsichtigt an der Ösper zwischen den Straßen „Damm“ (K12) und „Friedewalder 
Straße“ (L764) Maßnahmen zur Erreichung der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie 
umzusetzen. Dazu gehören insbesondere die Verbesserung des ökologischen Zustands und 
die Ausweisung von Uferrandstreifen. Die hierfür benötigten Flächen befinden sich derzeit 
vor allem in der landwirtschaftlichen Nutzung.  
 
Ziel des einzuleitenden Flurbereinigungsverfahrens ist daher die Auflösung von 
Nutzungskonflikten zwischen Land- und Wasserwirtschaft durch Bodenordnung. 
Insbesondere soll den Eigentümern von Flächen im Uferbereich geeignetes Tauschland zur 
Verfügung gestellt werden.  
 
Das Verfahren strebt somit eine nachhaltige Entflechtung miteinander konkurrierender 
Ansprüche des Gewässerschutzes auf der einen und der Landwirtschaft auf der anderen 
Seite an. 
 
Die Kosten des Verfahrens werden vom WVW unter Förderung durch das Land Nordrhein-
Westfalen getragen. Von den Teilnehmern des Flurbereinigungsverfahrens werden keine 
Beiträge erhoben. 
 



    

Zur Information über das geplante Bodenordnungsverfahren und über den besonderen 
Zweck dieses Verfahrens werden hiermit die voraussichtlich beteiligten 
Grundstückseigentümer nach § 5 Abs. 1 FlurbG zu einem Aufklärungstermin eingeladen. 
Dieser findet am 
 

Dienstag, den 23. April 2024 um 19:00 Uhr 
im 

Gemeindehaus der Ev. Kirchengemeinde Friedewalde, 
Am Denkmal 4, 32469 Petershagen-Friedewalde 

 
 
statt. 
 
Für Rückfragen zum Flurbereinigungsverfahren und zum Aufklärungstermin steht Ihnen Herr 
Dingerdissen (Tel.: 05231/71-3302) gerne zur Verfügung. 
 
Im Auftrag 

 
 

gez. Dingerdissen 
 

 
 

Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internet - Seite der Bezirksregierung Detmold 

https://www.bezreg-detmold.nrw.de/wir-ueber-uns/organisationsstruktur/abteilung-3/dezernat-33/aktuelle-bekanntmachungen 

veröffentlicht. 


